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Halb schuld: Gerichtsurteil zu Pkw-
Unfällen mit geöffneter Tür

Ein Oberlandesgerichtsurteil zeigt, dass bei Autotür-
Unfällen oft beide Parteien hälftig haften müssen. Details

und Hintergründe.

Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken
beleuchtet die komplexen Haftungsfragen bei Unfällen, die mit
geparkten Fahrzeugen und deren geöffneten Türen zu tun
haben. Der Fall zeigt auf, wie unterschiedlich die Sichtweisen
der beteiligten Fahrer sein können, wenn es um die Zurechnung
von Schuld geht. Das Gericht stellte klar, dass in einem solchen
Szenario oft beide Parteien für den entstandenen Schaden zur
Verantwortung gezogen werden müssen.

Der Vorfall ereignete sich, als ein Fahrer sein Auto am rechten
Rand einer Straße abgestellt hatte. Während der Autofahrer das
Geparkte verließ, wurde die Tür des Fahrzeugs geöffnet und
ragte, wie so oft, über die Fahrbahn. Ein herannahendes
Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit
der offenen Tür. Im Nachgang machte der Fahrer des fahrenden
Fahrzeugs Ansprüche auf Schadenersatz geltend. Dessen
Versicherung weigerte sich jedoch, für die Kosten aufzukommen.
Die Begründung hierfür: Da die Tür bereits offen war, liege die
Schuld alleine beim Fahrer des parkenden Autos.

Unterschiedliche Wahrnehmungen der
Beteiligten

Der Fahrer des entfernt fahrenden Wagens war anderer Meinung
und argumentierte, dass sich die Tür beim Vorbeifahren weiter



geöffnet habe. Diese Erweiterung des Platzbedarfs habe zu einer
Reduktion des Seitenabstandes geführt, sodass sein Fahrzeug
letztendlich nicht mehr sicher vorbeifahren konnte. In solchen
Fällen kann es schwer sein, den genauen Verlauf eines
Unfallhergangs zu rekonstruieren.

Das Oberlandesgericht entschied schließlich, dass beide
Unfallbeteiligten jeweils zur Hälfte für den Schaden aufkommen
müssen. Diese Entscheidung verdeutlicht, dass die
Schuldverteilung nicht immer klar aus dem Unfallhergang
abzuleiten ist, vor allem wenn sich Fakten nicht eindeutig klären
lassen. Das Gericht stellte fest, dass man nicht eindeutig
nachvollziehen konnte, ob die Tür wirklich noch weiter geöffnet
wurde, als das andere Fahrzeug vorbeifuhr. Ob der Fahrer mit
einem anständigen Seitenabstand, annehmbaren von zunächst
55 Zentimetern, tatsächlich hätte vorbeifahren können, bleibt
ebenfalls unklar.

Relevanz des Urteils für Autofahrer

Dieser Fall ist nicht nur ein Beispiel für die vermeintlichen
Grauzonen im Verkehrsrecht, sondern ermahnt auch alle
Autofahrer, sich der Gefahren bewusst zu sein, die sich bei der
Benutzung des Fahrzeugs ergeben. Vor allem Pkw-Besitzer
sollten daran denken, dass das Öffnen der Tür nicht nur für
andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch für sich selbst Risiken
mit sich bringt.

Deshalb sollte vor dem Öffnen der Tür stets auf den Verkehr
geachtet werden. Auch wenn es manchmal unpraktisch
erscheint, kann ein kurzer Blick über die Schulter helfen, Unfälle
zu vermeiden. Das Oberlandesgericht hat mit seinem Urteil
einen klaren rechtlichen Rahmen geschaffen, der zeigt, dass
Unfälle durch Unachtsamkeit für beide Seiten ernsthafte
finanzielle Konsequenzen mit sich tragen können.

Die Möglichkeit, hälftig für einen Schaden haftbar gemacht zu
werden, sollte Autofahrer zu einem überlegten und



gewissenhaften Verhalten im Straßenverkehr anregen.
Unabhängig von den rechtlichen Regelungen ist das Ziel, Unfälle
zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu
gewährleisten.

Rechtliche Grundlagen und
Verantwortlichkeiten

Im deutschen Verkehrsrecht trägt jeder Verkehrsteilnehmer eine
Verantwortung für sein Handeln. Dies umfasst sowohl das
sichere Abstellen des Fahrzeugs als auch das Fahren im
ausreichenden Abstand zu geparkten Autos. Die
Verkehrssicherungspflicht besagt, dass ein Kraftfahrzeugführer
stets darauf achten muss, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu
gefährden. Der Fahrer eines geparkten Fahrzeugs muss
sicherstellen, dass sein Auto so abgestellt ist, dass es keine
Gefahr für vorbeifahrende Fahrzeuge darstellt.

Besonders relevant in diesem Kontext ist die Regelung gemäß §
9 StVO, die besagt, dass der Fahrer eines geparkten Fahrzeugs
nach dem Abstellen die Verkehrssituation beobachten und
gegebenenfalls durch eine Beeinträchtigung der Haltbarkeit (z.
B. bei einem offenen Tür) für Unfälle sorgen kann. In diesem Fall
hat das Oberlandesgericht Saarbrücken klar herausgestellt, dass
es für die Haftung auf die Umstände des Einzelfalls ankommt.

Aktuelle Statistiken zu Verkehrsunfällen in
Deutschland

Aktuelle Statistiken zeigen, dass Verkehrsunfälle in Deutschland
nach wie vor eine signifikante Herausforderung darstellen. Laut
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gab es im
Jahr 2022 über 2,6 Millionen Verkehrsunfälle, wobei mehr als
400.000 davon Personenschäden zur Folge hatten. Der Anteil
der Unfälle, die durch unachtsame Park- oder Fahrverhalten
verursacht wurden, ist dabei nicht zu unterschätzen.



Ein Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur beschreibt, dass vor allem in städtischen
Bereichen, wo das Parken entlang von Straßen weit verbreitet
ist, oft solche Unfälle geschehen. Die verschiedenen Urteile der
Gerichte, wie im Fall des Oberlandesgerichts Saarbrücken,
verdeutlichen, wie wichtig es ist, die aktuellen Rechtslagen zu
verstehen und wie sie sich auf die Haftung auswirken können.

Vergleich mit ähnlichen Fällen

Vergleichbare Urteile in der Vergangenheit belegen, dass die
Haftung bei Unfällen, die durch geparkte Fahrzeuge verursacht
werden, oft geteilt wird. Ein Beispiel ist ein Urteil des
Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2019, wo der BGH entschied,
dass sowohl der Fahrer eines geparkten Autos als auch der
Fahrer eines vorbeifahrenden Fahrzeugs eine Mitverantwortung
trugen, weil beide Parteien gegen ihre Sorgfaltspflichten
verstoßen hatten.

In diesen Fällen wird häufig argumentiert, dass das Verhalten
des Fahrers des geparkten Fahrzeugs, insbesondere das Öffnen
der Tür, einen entscheidenden Einfluss auf den Unfallverlauf hat.
Dies steht im Gegensatz zu verschiedenen anderen
Verkehrsunfällen, wo die Schuld klar einem der Beteiligten
zugewiesen werden kann. Die verschiedenen Urteile tragen dazu
bei, dass Betroffene sich stets der Verantwortung bewusst sind,
die mit ihrer Verkehrsteilnahme einhergeht, unabhängig davon,
ob sie fahren oder parken.
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